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Grundsätze 

 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück 

ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 

notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im 

Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten 

Bereiche in Zonen eingeteilt.  

 

Die spezifischen Ergänzungen des SC Falscheid zu den Handlungsempfehlungen des DFB-

Leitfadens sind im Folgenden in „fett“ und „grün“ gekennzeichnet.  

 

Alle getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung des Hygienekonzepts sind zur Übersicht in 

einem Lageplan aufgeführt, der als Anlage A diesem Dokument beigefügt ist. Ortspunkte bzw. 

Stationen mit besonderer Bedeutung für das Konzept sind nummeriert gekennzeichnet. Es 

wird an den entsprechenden Textstellen in „rot“ auf diese Punkte verwiesen. Anlage B fasst 

nochmals alle an den einzelnen Stationen getroffenen Maßnahmen zusammen. 

 

Die Anlagen A und B sind Bestandteil des Hygienekonzepts. 

 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 

Ansteckung mit SARS-CoV-2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 

genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  

  



 Hygienekonzept des Sport-Club Falscheid e. V.  

für den Trainings- und Spielbetrieb 

 

 

 

Rev. 5 vom 13.08.2021  Seite 3 von 11 

 

1. Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln 

 

• Zutritt zur Sportstätte wird Zuschauern nur gestattet bei Vorlage eines der folgenden 

Dokumente: 

o gültiger Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-

2-Virus  

o gültiger Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus  

o gültiger Nachweis über eine überstandene Infektion mit SARS-CoV-2 

Zur Anerkennung der jeweiligen Nachweise müssen diese den geltenden lokalen 

Verordnungen und Gesetzen genügen. 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb 

des Spielfelds. Kann der Mindestabstand situationsbedingt nicht eingehalten werden, so 

ist eine medizinische Gesichtsmaske (sog. „OP-Maske“) oder eine partikelfilternde 

Halbmaske (mind. Filterklasse FFP2) zu tragen.  

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

2. Verdachtsfälle COVID-19 

 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 

Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb 

genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 

 

3. Organisatorisches 

 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- 

und Spielbetriebs ist der HYGIENEBEAUFTRAGTE. 
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• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins  

SC FALSCHEID und der Sportstätte Allheck, Ritterstraße, Falscheid, mit den lokalen 

Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 

Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

(Desinfektionsmöglichkeit bei Training im Kabinentrakt, bei Spielen zusätzlich am 

Eingang sowie am Getränke- und Essensverkauf (VK), vgl. Anlage B Station 1 bzw. 5)  

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für 

die Gastvereine (Trainer*innen), Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

• Um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere auch an Spieltagen 

mit zwei oder mehreren aufeinanderfolgenden Spielen (im Folgenden „Spiel 1“ und 

„Spiel 2“) zu erleichtern, wird eine räumliche Aufteilung der Sportstätte in insgesamt 

vier Zonen vorgenommen (vgl. Abschnitt „Zonierung“).  

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 

Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich (Station 1).  

Darüber hinaus hängen an mehreren Stellen auf dem Sportgelände Verhaltens- und 

Hygieneregeln zum Trainings- und Spielbetrieb, sowie Schilder zu Abstandsregeln, Ein- 

und Ausgang, Toilettennutzung etc. aus (vgl. Anlage A bzw. B). 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

4. Zonierung 

 

Die Sportstätte wird in vier Zonen eingeteilt: 

 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

• In Zone 1 (Rasenspielfeld plus Auswechselbereich, teilweise begrenzt durch Zaun oder 

Barriere) befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen 

Personengruppen: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o der HYGIENEBAUFTRAGTE 
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• Das Spielfeld sollte nach Möglichkeit auf kürzestem Weg von den Umkleidebereichen 

aus betreten werden. 

• Auch auf den Auswechselbänken ist der Mindestabstand einzuhalten (max. 3 Ersatz-

spieler*innen).  

• Der Rasenbereich hinter den Auswechselbänken ist für die Mannschaften und ihre 

Trainer*innen/Betreuer*innen vorgesehen. Hier können weitere Auswechsel-

spieler*innen unter Wahrung des Mindestabstands während des Spiels auf zusätzlich 

bereitgestellten Bänken sitzen.  

• Erst nachdem die Mannschaften von Spiel 1 das Spielfeld bzw. die Auswechselzone 

verlassen haben und die Kontaktflächen im Bereich der Auswechselbänke gereinigt 

wurden, ist den Mannschaften von Spiel 2 der Zugang zu Zone 1 erlaubt. 

 

Zone 2 „Umkleide- und Duschbereiche“ 

• In Zone 2 (Umkleide- und Duschbereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

1. Spieler*innen 

2. Trainer*innen 

3. Funktionsteams 

4. Schiedsrichter*innen 

5. der HYGIENEBAUFTRAGTE 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nase-

Schutz. 

In der Kabine ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten (Hinweisschilder an 

Kabineneingängen, Station 4). Kann dieser nicht eingehalten werden, so ist Mund-

Nase-Schutz zu tragen. Die jeweiligen Mannschafts-verantwortlichen sind dazu 

angehalten, die Einhaltung dieser Vorgabe sicherzustellen. 

• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen 

unterschiedlichen Teams vorgesehen (gemäß den Vorgaben des Saarländischen 

Fußballverbands).  

• Für den Schiedsrichter des jeweiligen Spiels steht eine separate Umkleidekabine nebst 

Dusche zur Verfügung. 

• Die Nutzung der Duschanlagen durch die Mannschaften erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. Die Gastmannschaft des 

jeweiligen Spiels beginnt mit dem Duschen, erst nach Rückmeldung durch den/die 

Trainer*in der Gastmannschaft kann die Heimmannschaft die Duschen betreten. Auch 

in der Dusche ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten, hierauf wird mit 

Beschilderung hingewiesen (Station 4). 

Die Dauer der Duschennutzung ist auf ein mögliches Minimum zu reduzieren, es ist 

dabei zu jedem Zeitpunkt darauf zu achten, dass die Fenster weit geöffnet sind, um 

eine Durchlüftung zu bewerkstelligen. Die Durchgangstüren zu den Kabinen sind 

während des Duschens geschlossen zu halten. 
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• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen ist auf das notwendige Minimum 

zu beschränken.  

Während der Nutzungszeit ist eine Durchlüftung der Kabinen durch Öffnen der Fenster 

zu bewerkstelligen. 

• Nach der Nutzung der Kabinen und Duschen werden die üblichen Kontaktflächen wie 

Türgriffe, Duscharmaturen usw. desinfiziert, der Kabinentrakt wird regelmäßig 

gereinigt und durchlüftet.  

• Die Mannschaften sind dazu angehalten, bei Verlassen der Kabinen ihre mitgebrachten 

Gegenstände wie Sporttaschen etc. mitzuführen; dies erleichtert die Vorbereitung und 

Nutzung der Kabinen für weitere Mannschaften 

• Auch die in Zone 2 befindliche Toilette wird regelmäßig gereinigt, desinfiziert und 

durchlüftet, es werden ausreichend Seife sowie Papiertücher vorgehalten. 

 

 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 

• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 

Außenbereiche) sind. 

• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über den offiziellen Eingang an der 

Ritterstraße (Tür, Station 1). Alle Besucher*innen werden gemäß der aktuellen 

Rechtsverordnung beim Eingang namentlich (inkl. Telefonnummer und/oder Adresse) 

erfasst. Der Datenschutz bleibt gewahrt. Es werden ausreichende Mittel zur 

Handdesinfektion bereitgestellt. Die Schreibmittel zur Erfassung der Besucher*innen 

werden regelmäßig desinfiziert.    

• Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und 

Ausgang der Sportstätte. 

Der Ausgang erfolgt über das große Tor (siehe Wegekennzeichnung, Station 1). Das 

Ausgangstor ist nach Verlassen der Anlage zu schließen, um einen Eintritt über diesen 

Weg zu unterbinden. Hierauf verweist ein zusätzliches Schild „Zutritt verboten“ auf der 

Außenseite des Tores. 

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden 

Bereichen auf-/angebracht: 

1. Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

2. Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 

3. Für Gästefans ist der Bereich hinter der Barriere auf der Sportplatzseite zur 

Ritterstraße hin ausgewiesen, für Heimfans ist die gegenüberliegende Seite 

(zum Wald hin) inkl. des Bereiches neben dem Clubheim vorgesehen 

(Beschilderung, Station 2) 

4. Vor dem Verkaufsstand sind Abstandsmarkierungen auf dem Boden 

angebracht, Schilder mahnen zudem zur Einhaltung des Mindestabstands 

(Station 5) 
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• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. 

• Das Clubheim des SC Falscheid bleibt bis auf Weiteres geschlossen, Getränke und Essen 

werden im Freien im Verkaufsstand (VK) verkauft. Die Warenausgabe ist mit einem 

Spuckschutz versehen.  

• Die Damen- und Herrentoiletten anliegend zum Clubheim können über die 

Außentreppe betreten werden (siehe Wegekennzeichnung, Station 3). Über die 

separate Innentreppe ist der Toilettenbereich wieder zu verlassen. Auch im 

Wartebereich zur Toilette ist der Mindestabstand einzuhalten. Es wird mit 

Beschilderung darauf hingewiesen, dass die Toilettenräume einzeln zu betreten sind. 

 

Zone 4 „Vorbereitungsbereich“ (nur an Spieltagen mit mehreren Spielen) 

• Der Aufenthalt in Zone 4 ist den Mannschaften und Funktionsträgern der beiden 

Mannschaften des Anschlussspiels („Spiel 2“) erlaubt, um sich hier räumlich getrennt 

vom laufenden Spielgeschehen („Spiel 1“) vorzubereiten.  

• Zone 4 besteht aus zwei separaten Vorbereitungsflächen („Heim 2“ bzw. „Gast 2“).  

• Auf den beiden Vorbereitungsflächen können sich die Mannschaften von Spiel 2 bereits 

während Spiel 1 räumlich voneinander getrennt „warmlaufen“. 

 

 

5. Trainingsbetrieb 

 

Grundsätze 

• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche haben die Trainingsgruppen über die Maßnahmen 

und Regelungen des Hygienekonzepts informiert. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. 

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Mannschaften vermieden wird.  

• Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 

Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 

• Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.  

 

In der Sportstätte 

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training 

geplant ist. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 möglich. 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes 

sichergestellt. 

 

6. Spielbetrieb 
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• Für den Spielbetrieb gilt das Hygienekonzept des SC FALSCHEID in Rev. 5 vom 

13.08.2021, das der Ortspolizeibehörde Lebach vorliegt. 

• Es erfolgen regelmäßige Abstimmungen mit der Ortspolizeibehörde zu aktuellen 

Änderungen in den gesetzlichen Regelungen und Vorgaben. 

• An Spieltagen werden seitens des SC FALSCHEID ausreichend Desinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt (Eingangsbereiche, Getränke-/Essensstand), die Toiletten sind mit 

Seife und Papiertüchern ausgestattet. 

• Ein- und Ausgang des Sportgeländes sind mit Hinweisschildern gekennzeichnet, der 

Mindestabstand kann zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. 

• Der Bereich für Gäste- und Heimfans ist ausgewiesen. Es besteht ausreichend Platz, den 

Mindestabstand einzuhalten. 

• Die Gastmannschaften (Trainer*innen) und die Schiedsrichter*innen werden dazu 

angehalten, sich im Vorfeld des Spiels mit dem Hygienekonzept des SC FALSCHEID 

vertraut zu machen. Die aktuell gültige Version des Hygienekonzepts findet sich in der 

Cloud des Saarländischen Fußballverbands, welche für die Vorhaltung der 

Hygienekonzepte aller Mannschaften eingerichtet wurde. Der Zugriff auf die Cloud 

wurde im Vorfeld seitens des SFV an die Verantwortlichen aller Mannschaften 

übermittelt. 

• Unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygienegebote sieht ein 

reibungsloser Spieltag mit zwei aufeinanderfolgenden Spielen sieht folgenden Ablauf 

vor:  

1. Eintreffen der Gast- und Heimmannschaft 1 (G1 bzw. H1) sowie des 

Schiedsrichters (S1) und Betreten der jeweiligen Kabinen; die namentliche 

Erfassung aller Spieler*innen erfolgt mittels Spielberichtsbogen 

2. Räumlich getrennte Vorbereitung von G1, H1 und S1 auf Spiel 1  

3. Im Laufe der ersten Halbzeit von Spiel 1 treffen die Gast- und Heimmannschaft 

2 sowie der Schiedsrichter (G, H2 und S2) ein, Betreten des Umkleidebereichs 

bzw. der Schiedsrichterkabine; namentliche Erfassung aller Spieler*innen 

erfolgt mittels Spielberichtsbogen 

4. Räumlich getrennte Vorbereitung von G2, H2 und S2 auf Spiel 2 unter Nutzung 

der ausgewiesenen separaten Flächen 

5. Nach Ende von Spiel 1 betreten G1 und H1 nacheinander die Kabinen, G1 wird 

dazu angehalten, zügig zu duschen 

6. Im Laufe von Spiel 2 verlassen G1, H1 und S1 nacheinander die 

Umkleidebereiche 

7. Nach Ende von Spiel 2 betreten G2, H2 und S2 nacheinander die Kabinen, G2 

wird dazu angehalten, zügig zu duschen 

8. G2, H2 und S2 verlassen nacheinander die Umkleidebereiche 
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7. Einschätzung des Infektionsrisikos 

 

Der SC FALSCHEID sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 

bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 

werden in Abstimmung mit den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 

Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 

Dieses Hygienekonzept gilt nur unter der Bedingung, dass von einer allgemein niedrigen 

Ansteckungswahrscheinlichkeit mit SARS-CoV-2 (geringes Risiko) ausgegangen werden 

kann. 
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Anlage A: Lageplan 
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Anlage B: Maßnahmenübersicht an wichtigen Ortspunkten / Stationen 

1. Ein-/Ausgang 

- Aushang zu Abstands- und Verhaltensregeln im Schaukasten (einsehbar vor Eintritt) 

- Schild mit Zugangs-Hinweis „GGG“ 

- Schild „Mindestabstand 1,5m einhalten“ 

- Schild „Eingang“ / „Ausgang“ 

- Schild „Tor beim Verlassen bitte schließen!“ 

- Schild „Zutritt verboten“ am Ausgangstor 

- Abstandsmarken auf dem Boden im Eingangsbereich 

- Desinfektionsmittel 

- Erfassung aller Besucher der Sportstätte 

 

2. Zuweisung Gäste-/ Heimfans 

- Pfeilschilder „Heimfans“ / „Gästefans“ 

- Aushang der Hygiene- und Verhaltensregeln 

 

3. Zugangsbereich Toiletten (Zone 3) 

- Pfeilschild „Zugang WC“ (über Außentreppe) inkl. Abstandsgebot 

- Schild „Einzeln eintreten“ 

- Schild „Ausgang“ (über Innentreppe) inkl. Abstandsgebot 

- Hygiene- und Verhaltensregeln an Toilettentüren bzw. im Toilettenbereich 

 

4. Zugangsbereich Umkleide / Dusche / Toilette (Zone 2) 

- Schild „Zutritt nur für Spieler / Trainer / Betreuer“ 

- Schild „max. 8 Personen mit Abstand, ansonsten Maskenpflicht!“ an Kabinentüren 

- Schild „max. 3 Personen mit Abstand“ an Durchgangstüren zu den Duschen 

- Desinfektionsmittel im Eingangsbereich 

- Hygiene- und Verhaltensregeln im Toilettenbereich 

- Pfeile auf dem Boden zur Wegeführung (Überführung Zone 1  Zone 3 / 4) 

 

5. Essens- und Getränkeverkauf 

- Schild „Mindestabstand 1,5m einhalten“ 

- Desinfektionsmittel 

- Spuckschutz bei der Essens-/Getränkeausgabe 

- Tisch als Abstandshalter vor Essens-/Getränkeausgabe 

- Abstandsmarken auf dem Tisch/Boden 

- Pfeile auf dem Boden zur Wegeführung 

- Abstandsmarkierungen im Bereich der Stehtische / Bänke 
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